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Sie schmecken nach Melone,
Apfel oder Vanille: sogenannte
Einweg-E-Zigaretten, die seit ein
paar Jahren auf dem Markt sind
und besonders bei Jugendlichen
aufAnklang stossen. Eine Studie
aus der Romandie ergab un-
längst, dass knapp 60 Prozent
der jungen Menschen zwischen
14 und 25 Jahren schon einmal
an solchen Einweg-E-Zigis gezo-
gen haben.

Experten warnen indes vor
den gesundheitlichen Risiken –
und auch ökologisch sind die
Dinger nicht unbedenklich, da
sie nach dem Gebrauch oft ein-
fach im Müll oder gar auf der
Strasse landen, statt dass sie kor-
rekt entsorgt werden. Im Unter-
schied zu regulären E-Zigaretten
sind die Einweg-Produkte nicht
wiederauffüllbar. Ist der Inhalt
aufgebraucht, ist Schluss.

Inmehreren Kantonen laufen
deshalb Bemühungen, den Ver-
kauf von Einweg-Vapes zu ver-
bieten. In Basel-Stadt überwies
der Grosse Rat im November ei-

nen entsprechendenVorstoss an
die Regierung. Die Motion von
ChristophHochuli (EVP) ist breit
abgestützt, Vertreter fast aller
Parteien von links bis rechts ha-
ben ihn unterschrieben.

Bundesgesetz geht vor
Die Basler Regierung hat dieVer-
botsforderung vertieft geprüft
und kommt nun allerdings zum
Schluss, dass ein generelles Ver-
kaufsverbot auf kantonaler Ebe-
ne gegen Bundesrecht verstosse.
Die Motion sei «rechtlich unzu-
lässig», schreibt die Exekutive.
Sie beantragt dem Parlament
deshalb, denVorstoss in derwe-
niger verbindlichen Form eines
Anzugs zu überweisen.

Die Begründung der Basler
Regierung ist juristisch etwas
verschachtelt. Im Kern geht es
darum, dass der Verkauf von Zi-
garetten und Co.mit demTabak-
produktegesetz auf Bundesebe-
ne bereits abschliessend geregelt
ist. Das nationale Gesetz ist seit
dem 1. Oktober 2024 in Kraft. Es

beinhaltet ein landesweites Ver-
kaufsverbot von Tabakproduk-
ten und elektronischen Zigaret-
ten anMinderjährige. Davorwar
die Sache kantonal geregelt.

Der springende Punkt ist nun,
dass das Bundesgesetz kein ge-
nerellesVerkaufsverbot von Ein-
weg-E-Zigaretten beinhaltet.
WeitereVerbote seien zwar in der
Vernehmlassung diskutiert, von
den eidgenössischen Räten aber
nicht beschlossenworden, führt

die Basler Regierung aus. Damit
bestehe «kein Raummehr für die
Kantone, ein generelles Ver-
kaufsverbot für Einweg-E-Ziga-
retten zu erlassen».

Ein solches müsste wenn
schon der Bund erlassen – auch
umeine regionale Zersplitterung
derGesetzgebung zuverhindern.
Konsumentenwürden sonst ein-
fach in andere Kantone auswei-
chen, ist die Basler Regierung
überzeugt. Und dies würde wie-
derum dem Sinn des nationalen
Tabakproduktegesetzes zuwi-
derlaufen, das mit dem bislang
praktizierten «Kantönligeist»
eben gerade aufräumen wollte.

Andere Kantone preschen vor
Der «Kantönligeist» beimTabak-
verkauf wurde allerdings nicht
restlos beseitigt: Sowohl der
Kanton Jura als auch das Wallis
haben nämlich ein generelles
Verkaufsverbot für Einweg-E-Zi-
garetten beschlossen respektive
aufgegleist, im Jura allerdings
bereits vor Inkrafttreten des na-

tionalen Gesetzes. Die Basler Re-
gierung geht deshalb davon aus,
dass die Rechtmässigkeit dieser
kantonalen Verbote noch von
den Gerichten wird geklärt wer-
den müssen. Der Baselbieter
Landrat hatte einen gleichlau-
tenden Vorstoss unlängst übri-
gens abgelehnt.

Schliesslich ist auch auf Bun-
desebene das allerletzte Wort
noch nicht gesprochen: Der Na-
tionalrat hat einen Vorstoss für
ein generelles Verkaufsverbot
bereits gutgeheissen, nun liegt
das Geschäft beim Ständerat. Die
Chancen stehen gut, in der gros-
sen Kammer war die Zustim-
mung mit 122 zu 63 Stimmen
deutlich. Gut möglich also, dass
das Tabakproduktegesetz noch
um einen entsprechenden Pas-
sus ergänzt werden wird. Ganz
aufatmen können die Einweg-
Vaper also noch nicht, zumal es
auch in der EU entsprechende
Bestrebungen gibt. Die Basler
Regierungmacht jedenfalls klar,
dass sie ein nationalesVerbot auf

jeden Fall begrüssen würde. Sie
ist also nicht grundsätzlich da-
gegen, sondern sieht lediglich
keinen kantonalen Handlungs-
spielraum.

Motionär Christoph Hochuli
deutet das als positives Signal.
«Die Regierung hat die Proble-
matik erkannt, das freut mich.»
Die juristische Beurteilung be-
treffend ein kantonales Verbot
könne er als Laie nicht bewerten,
so Hochuli. Aber: «Bei juristi-
schen Einschätzungen gibt es
selten nur die eineWahrheit. Ich
bin gespannt, was bei den Ab-
klärungen zur rechtlichen Zuläs-
sigkeit imWallis und im Jura he-
rauskommt.» Ob er auf bei der
Zweitüberweisung auf der Form
der Motion beharren wird, kann
Hochuli noch nicht sagen. «Das
muss ich mir noch überlegen.»
Längerfristig zentral sei, dass ein
Verbot komme: «Wenn nicht
kantonal, dann hoffentlich bald
national.»

Oliver Sterchi

Basler Regierung will kein kantonales Verbot von Einweg-E-Zigaretten
Vaper können aufatmen Die Forderung sei nicht vereinbar mit Bundesrecht, so die Exekutive. Wenn schon, müsse Bern ein Verbot erlassen.

Sie gelten als umweltschädlich und
bergen gesundheitliche Risiken:
Einweg-E-Zigaretten Foto: M. Zangger

Mélanie Honegger

Was wurde nicht alles geschrie-
ben über das baldige Ende der
Art Basel. Seit die Kunstmesse
2022 erstmals den neuen Stand-
ort Paris bekannt gegeben hat,
spekuliert die Kunstwelt darü-
ber,wie Basel da nochmithalten
kann.Nun deuten neue Entwick-
lungen darauf hin, dass es für
den Messestandort schon bald
schwieriger wird.

Die Design Miami Basel, seit
19 Jahren Schwestermesse der
Art Basel, wird dieses Jahr ver-
mutlich erstmals nicht in Basel
stattfinden. Das berichten fran-
zösische Fachmagazine über-
einstimmend. Es seien weniger
Bewerbungen von Ausstellern
eingegangen als bis anhin. Die
Messe habe die Aussteller, die
bereits angemeldet waren, ver-
gangene Woche über die Absa-
ge informiert. Eine offizielle Be-
stätigung seitens derMesse steht
derweil noch aus. Die Verant-
wortlichen derDesignMiami ha-
ben bis anhin nicht auf eine An-
frage dieser Redaktion reagiert.

Messe kostet zu viel und
ist weniger interessant
Die Tageszeitung «Le quotidien
de l’art» zitiert die französischen
Aussteller Philippe Jousse und
Jacques Lacoste, die bereits ver-
gangenes Jahr nicht mehr dabei
waren. «Die Tefaf New York, wo
wirmitten in Kunstgalerien aus-
stellen, ist für uns interessanter
geworden», so Lacoste.Amerika-
nische Sammler würden an Ge-
wicht gewinnen. «Wir müssen
eine Wahl treffen. Vier Messen
pro Jahr sind fürmich das Maxi-
mum», erklärt der Aussteller.

Mit ein Grund für das man-
gelnde Interesse am Standort
Basel sind offenbar die hohen
Kosten. «Die Design Miami Ba-

sel kostet zu viel und ist immer
weniger interessant»,wird Jous-
se zitiert. Grosser Faktor sei aber
auch der Standort Paris. Seit
2022 findet die Art Basel auch in
Paris statt, ein Jahr später zog die
Design Miami nach. Und schon
nach zwei Ausgaben überflügelt
die Pariser Designmesse offen-
bar ihre Basler Konkurrentin.

«Paris ist wichtiger gewor-
den», sagt Jousse. In Basel sei-

en mittlerweile weniger Samm-
ler vor Ort, ausserdem würden
weniger Ausstellungsstücke aus
dem 20. Jahrhundert gezeigt.
«Wir sind am Ende eines Zyklus
angelangt», so Jousse.

Art Basel undMCHGroup
schweigen
Auch Galerist Patrick Seguin
zieht sich gemäss der französi-
schen Zeitung aus Basel zurück.

«Baselwar fürmich aufgrund der
Nähe zur Art Basel immer eine
sehrguteMesse.Aberdie Schwie-
rigkeit, Werke aus meinem Be-
reich zu beschaffen, hat dazu ge-
führt, dass ich einen Entscheid
treffenmusste», sagt der Pariser
Händler.

Für die Art Basel dürfte das
Aus der Schwestermesse ein her-
ber Schlag sein. Auf Anfrage
möchte die Art Basel die Absage

derMesseweder bestätigen noch
dementieren. Auch die MCH
Group schweigt.

Die Art Basel hat den kriti-
schen Stimmen stets getrotzt
und ihreVerbundenheitmit dem
Standort Basel betont. Mit der
DesignMiami Basel, die amMes-
seplatz in unmittelbarerNähe zu
Hause war, arbeitete sie bis an-
hin eng zusammenundbot Kom-
bitickets an.

DesignMiami Basel
findet dieses Jahr wohl nicht statt
Pariser Konkurrenzmesse Die kleine Schwester der Art kehrt der Stadt offenbar den Rücken. Französische Medien berichten,
es hätten sich nicht genügend Aussteller beworben.

2022 präsentierte sich die Design Miami Basel noch als kunstvoller Publikumsmagnet. Kommt es nun zum Lichterlöschen? Foto: Nicole Pont

«Wir sind
amEnde eines
Zyklus angelangt.»

Philippe Jousse
Aussteller
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Freizeit DerBaslerGrosse Rat hat
sich gestern für die Schaffung ei-
nes Kunstrasenfelds auf der stark
genutzten Sportanlage Schoren-
matte ausgesprochen. Er über-
wies entgegen dem Antrag der
Regierung eine entsprechende
Motion der SVPan die Exekutive.

Der Verein für Rasenspiele
Kleinhüningen verfügt über
13 Juniorenteams, zwei Senio-
renmannschaften und eine
1. Mannschaft in der 2. Liga und
habe vor allem in den Winter-
monaten mit grossen Platzpro-

blemen zu kämpfen, heisst es im
Motionstext. Mit einem Kunst-
rasenbelag auf einem der bei-
den Fussballfelder könnte die
Situation entschärft werden,
sagte Motionär Joël Thüring.

Dieser Ansicht widersprach
im Rat niemand. Auch Erzie-
hungsdirektorMustafaAtici (SP)
wollte das Problem nicht vernei-
nen. Aber er bat um etwas Ge-
duld. Der Grosse Ratwollte aber
nicht zuwarten. Er überwies die
Motion einstimmig an die Re-
gierung. (ith/SDA)

Schorenmatte soll baldmöglichst
Kunstrasenfeld erhalten

Alexander Müller

Der Spesenskandal um die BVB
schüttelte vor rund 12 Jahren die
Basler Politik durch wie kaum
ein anderer Fall. Es ging unter
anderem um Spesen für Ge-
schäftsessen, Kampfjet-Flüge,
Dienstwohnungen oder Autos,
die privat genutzt wurden.

Im Kreuzfeuer der Kritik und
der späteren Strafuntersuchung:
der damalige Direktor der Basler
Verkehrs-Betriebe, Jürg Baum-
gartner, sein Vizedirektor Franz
Brunner sowieVerwaltungsrats-
präsident Martin Gudenrath.
Letzterer wurde im Herbst 2021
von den Vorwürfen freigespro-
chen, bei den beiden anderen
blieben nur wenige der vielen
Vorwürfe hängen: Baumgartner
kassierte wegen ungetreuer Ge-
schäftsbesorgung eine bedingte
Geldstrafe von 200Tagessätzen,
sein Stellvertreter 60 Tagessät-
ze, ebenfalls bedingt.

Dass nach all dieser Zeit die
Wunden bei denBeteiligten nicht
verheilt sind, zeigte sich gestern
in einer ungewöhnlich gehässi-
gen Berufungsverhandlung vor
dem Appellationsgericht. In der
Verhandlung ging es nicht nur
um juristische Fragen, sondern
offensichtlich auch umverletzte
Eitelkeiten.

Persönliche Angriffe
Die beiden Verteidiger der Be-
schuldigten Gudenrath und
Brunner – Baumgartner und sei-
ne Rechtsvertreterin liessen sich
vom Verfahren dispensieren –
zielten in ihren Voten stark auf
die persönliche Ebene und grif-
fen Staatsanwalt Karl Aschmann
massiv an. Alain Joset und And-
reas Noll warfen dem Staatsan-
walt vor, kein faires Verfahren
geführt zu haben.

Noll, der den ehemaligenVer-
waltungsratspräsidentenGuden-
rath vertrat, warf dem Staatsan-
walt vor, nur eine «Hilfsperson»
derBVB zu sein.Aschmann habe
es versäumt, entlastende Bewei-

se zu beschlagnahmen,und habe
stattdessen nur jene «einseitigen
und lückenbehafteten» Unterla-
gen gegen seinen Mandanten
verwendet, die ihmvon den BVB
zur Verfügung gestellt worden
seien. «Die BVB hatten die Ver-
fahrensleitung und konnten be-
stimmen, welche Beweise Ein-
gang in das Verfahren fanden»,
kritisierte Noll. Dies sei umso
stossender, da die BVBdamals als
Privatkläger auch Partei imStraf-
verfahren gewesen seien.

Die beiden Juristenwarfen zu-
dem ein, dass das Berufungsver-
fahren nur deshalb geführtwer-
de,weil Aschmannwegen seiner
Verfahrensführung bereits vom
Strafgericht kritisiertworden sei.
Damals sagte der Gerichtspräsi-
dent, dass der Prozess bloss ein
«Abfallprodukt einer politischen
Auseinandersetzung» gewesen
sei. Das Gericht kritisierte, dass
nur gegen die drei Beschuldig-
ten ermitteltwurde, obwohl auch
Zweifel an der Rechtmässigkeit
der Spesen- und Auszahlungs-
praxis der vorherigen Führung
von Verwaltungsrat und Ge-
schäftsleitung bestehen.

Diese Frage nagte auch an
Brunner selbst. Gudenrath und
er hätten keine neue Spesenpra-
xis eingeführt, sagte er. Im Ge-
genteil, man habe schriftlich in
einem Reglement festgehalten,
was zuvor im Betrieb schon seit
der Zeit vonDirektorUrsHansel-
mann und Brunners Vorgänger
GeorgVischerüblich gewesen sei.

Besonders dass gegenVischer,
der im Prozess alsAuskunftsper-
son von gar nichts gewusst ha-
ben wollte, keine Anklage erho-
ben wurde, sorgte bei Brunner
für Unverständnis. In seiner Ur-
teilsbegründung Ende 2021 be-
merkte Gerichtspräsident Roland
Strauss (LDP) dazu: «Die Aussa-
gen von GeorgVischer in diesem
Prozesswaren nicht glaubhaft.»

Die Strafverteidiger Joset und
Noll nannten den Prozess eine
Verschwendung von Steuergel-
dern. Sie bemängelten, dass die

Staatsanwaltschaft, die chro-
nisch überlastet ist, einmehrjäh-
riges Berufungsverfahren führt
– nurumdann fast dieselbenAn-
träge zu machen, wie sie schon
im Urteil stehen. Aschmann for-
derte fürBrunner eine Erhöhung
der bedingtenGeldstrafe um fünf
zusätzliche Tagessätze undwei-
tere zehn für Baumgartner. Ein-
zig für den erstinstanzlich frei-
gesprochenen Gudenrathwären
die 60 geforderten Tagessätze
substanziell.

Kampfjet-Flug als Belohnung
«Sie kämpfen hier umdie golde-
ne Ananas auf dem Buckel von
Herrn Brunner», sagte dessen
Verteidiger Joset. Der Staatsan-
walt nahm die Kritik gelassen
und ging nichtweiter darauf ein.

Inhaltlich kritisierten die
Strafverteidiger insbesondere,
dass es die Staatsanwaltschaft
nicht fertigbrachte, die früheren
Spesenreglemente sicherzustel-
len. Denn die Anklage war teil-
weise darauf aufgebaut, dass es
vor 2012 bei den BVB kein eige-
nes Spesenreglement gegeben
habe und daher das kantonale
Personalgesetz zur Anwendung
hätte kommen können –welches
die Geschäftsessen, wie sie bei
den BVB zum juristischen Prob-
lemwurden, nicht erlaubt hätte.

Der ehemalige Vizedirektor
Brunner machte vor Gericht re-
lativ glaubhaft geltend, dass es
schon zuvor einmehrfach ange-
passtes Spesenreglement gege-
ben habe: Er selbst habe sich
einst bei einem Freund in der
Verwaltung derUni Basel gemel-
det und um deren Spesenregle-
ment gebeten, nach dessen Vor-
lage dann die BVB eines verfasst
hätten. Sämtliche Hinweise auf
dessen Existenz seien aber von
den Computern gelöschtworden.
Brunner sagte jedoch,wenn sich
die Staatsanwaltschaft dieMühe
gemacht hätte, in den Siche-
rungskopien zu suchen, hätte
man diese Beweise problemlos
gefunden.

Die beanstandeten Spesen seien
zudem allesamt reguläre Ge-
schäftstermine gewesen, warf
Brunner ein. Zum Kampfjet-Flug
wandte der ehemalige Vizedirek-
tor ein,dass erdeswegen Streitmit
dem BVB-Direktor gehabt habe.
Dieserhabe einen seinerMitarbei-
ter damit belohnt. Dessen direk-
ter Vorgesetzter habe sich dann
geweigert, dieses Geschenk zu vi-
sieren. Also habe er es am Ende
getan. «Was hätte ich denn tun
sollen? DerFlug hat stattgefunden
und die Rechnung lag imPostein-
gang.» Die etwas mehr als 7000
Franken seien aber imRahmender
Anerkennungsprämien gewesen,
wie sie bei den BVB für die vielen
Überstunden üblich gewesen sei-
en. Statt Geld habe es ein Sachge-
schenk gegeben, argumentierten
Brunner und dessen Verteidiger.

Brunner war anzusehen, dass
es ihm nicht gut geht, dass er die
Kritik längst nicht weggesteckt
hat. Seit seinerEntlassung imNo-
vember 2014 leide er an einer De-
pression und sei deswegen in the-
rapeutischer Behandlung. «Die
BVBwarmeine Firma», sagt er.Die
Identifikationmit demBetrieb sei
riesig gewesen.Nun lebt ervon ei-
ner IV-Rente und seinerPensions-
kasse – sein Einkommen betrage
rund 16’000 Franken pro Monat.

Während Gudenrath in der
Verhandlung keine Aussagen
machte, nutzte Brunner die Ver-
handlung, um sich den Frust von
der Seele zu reden. Zum Schluss
holte er zum Rundumschlag aus
und kritisierte unter anderemdie
Medien, die ihnvorverurteilt hät-
ten, den damaligenVerwaltungs-
rat, der ihmverboten habe, zu den
Vorwürfen Stellung zu nehmen,
und den damaligen Regierungs-
rat Hans-PeterWessels, von dem
er sich im Stich gelassen fühlte.

Die beiden Verteidiger forder-
ten Freisprüche für Gudenrath
und Brunner respektive die Ein-
stellung des Verfahrens wegen
Verjährung und massiver Verlet-
zungdesBeschleunigungsverbots.
Das Urteil wird heute eröffnet.

«Die Strafuntersuchung haben
die BVB faktisch selbst geführt»
Spesenskandal Die ehemalige Führungsriege der Basler Verkehrs-Betriebe musste sich
erneut vor Gericht äussern. In der Verhandlung wurde es ungewöhnlich persönlich.

Dunkle Wolken über der BVB-Führung. Seit einem Jahrzehnt läuft die Aufarbeitung des Spesenskandals. Foto: Nicole Pont

Bilanz Gegen Fussballfans sind
2024 in Basel deutlich weniger
Rayon- und Stadionverbote aus-
gesprochen worden als im Vor-
jahr.Auch die durchschnittlichen
Gesamtkosten der Polizei für die
Heimspiele des FCB sind gesun-
ken. Nur 2 Rayonverbote hat die
Kantonspolizei laut einerMittei-
lungvon gestern imvergangenen
Jahr verhängt. Das sind 3 weni-
ger als im Vorjahr. Zudem wur-
den 2 Stadionverbote ausgespro-
chen – 13 weniger als 2024.

Die durchschnittlichen Gesamt-
kosten für die Sicherheit pro
Heimspiel sanken 2024 für alle
Wettbewerbe imVergleich zu 2024
von 169’000 auf 105’000 Franken.
Pro Super-League-Heimspiel ent-
standenKostenvon durchschnitt-
lich 107’000 Franken gegenüber
132’000 Franken im Vorjahr. Wie
es weiter heisst, hat die Staatsan-
waltschaft im letzten Jahr kein
Verfahren wegen Fussballspielen
führenmüssen. ImVorjahrwaren
es noch 4 gewesen. (ith/SDA)

FCB-Heimspiele kosteten den Kanton
im Jahr 2024 weniger

Vertragsverlängerung trotz rück-
läufiger Zuschauerzahlen: The-
aterintendant Benedikt von Pe-
ter polarisiert mittlerweile auch
im Grossen Rat. Mitte-Grossrat
Franz-Xaver Leonhardt hat sich
aufgrund der kürzlich kommuni-
zierten Vertragsverlängerung des
Theaterdirektors an die BaslerRe-
gierung gewandt.Erwolltewissen,
ob diesemit der aktuellenAuslas-
tung des Theaters (66,4 Prozent)
zufrieden sei. Das Haus benöti-
ge einen Publikumszuwachs um
19 Prozent, um das vorpandemi-
sche Niveau zu erreichen.

Die BaslerRegierung zeigt sich
derweil gelassen.Regierungsprä-
sident und KulturdirektorConra-
din Cramer sagte gestern imGros-
sen Rat, die aktuelle Leistungs-
vereinbarung mit dem Theater
gebe zwar vor, dass dieses über
alle Sparten und die gesamte
Laufzeit eine guteAuslastung an-
strebe.Allerdings bewege sich die
Auslastung im Rahmen der ver-
gangenen zehn Jahre und die ak-
tuelle Laufzeit sei erst Mitte 2027
zu Ende. Erst dann könne die Re-
gierung dazu Stellung nehmen.

Auch bei der Berechnung der
Auslastung sieht die Regierung
kein Problem. Das Theater hat
in der Vergangenheit bei weni-

ger gut besuchtenVorstellungen
mehrfach einzelne Sitzreihen ge-
sperrt, was die Auslastung ver-
bessert.Obwohl dasTheater dies
unterschiedlich handhabt, stellt
sich die Regierung auf den Stand-
punkt,die Sperrung geschehe aus
künstlerischen Gründen – bei-
spielsweise,weil das Bühnenbild
nicht gut sichtbar sei.

Die Regierunghat dieVertrags-
verlängerung des Intendanten
laut Cramernicht abgesegnet.Da-
bei hält der Subventionsvertrag
mit demTheater fest, dieWahl der
künstlerischen Direktion bedür-
fe der Genehmigung durch den
Regierungsrat. Gemäss Cramer
gilt dies nur für eine Neubeset-
zung. Das Präsidialdepartement
sei aber vorab über die Vertrags-
verlängerung informiertworden.

Leonhardt zeigte sich mit der
Antwort derRegierung nicht zu-
frieden. «Es gibt offensichtlich
ein Governanceproblem imThe-
ater», so der Grossrat, «die Vor-
kommnisse der letzten Zeit zei-
gen das deutlich.» Der Kanton
investiere fast 50Millionen Fran-
ken jährlich in dasTheater.Da er-
warte er, dass dieVerantwortlich-
keiten auch klar geregelt seien.

Mélanie Honegger

Basler Regierung stellt sich
hinter Benedikt von Peter
Theater Basel Der Intendant steht in der Kritik.
Dennoch gebe es keinen Handlungsbedarf.

Erhält Rückendeckung: Benedikt von Peter. Foto: Lucia Hunziker


